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Beschluss Grosser Gemeinderat 
7. Sitzung vom 03.12.2020 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 7000 
 

Interpellation Luzi Bergamin Poncet, GFL; 5G Mobilfunkantennen 
in Buchsi; Beantwortung 

 

BNR 74 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Sonja Bucher, Departementsvorsteherin Planung-Umwelt-Energie 
Ansprechpartner Verwaltung: Claudia Thöni, Ressortleiterin Planung-Umwelt-Energie  
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 23. Januar 2020 wurde die Interpellation von Luzi Bergamin, GFL; 5G Mobilfunkan-
tennen in Buchsi, mit dem folgenden Wortlaut eingereicht: 
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Antwort Gemeinderat: 
 

1. Die Kontrolle der Strahlungsgrenzwerte bzw. Feldstärken ist keine Gemeindeaufgabe. Die Beurteilung 
auf Konformität mit den Umweltvorschriften obliegt der Zuständigkeit des Kantons Bern. Im Rahmen 
des Baubewilligungsverfahrens stützt sich die Gemeinde als Baubehörde auf den entsprechenden 
Fachbericht. Die Kontrolle der Einhaltung der Grenzwerte erfolgt ebenso durch den Kanton Bern. 
Der Gemeinderat trifft deshalb diesbezüglich keine weiteren Vorkehrungen. 
 

2. Die Detailplanung zur Umsetzung des Kaskadenmodells wird nach der öffentlichen Auflage der laufen-
den Ortsplanungsrevision angegangen. Zum aktuellen Zeitpunkt können deshalb noch keine Angaben 
zum geplanten Verfahren gemacht werden. 
 

3. Eine aktive Information der Bevölkerung durch die Gemeinde über nicht bewilligungspflichtige Umrüs-
tungen ist nicht vorgesehen. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es nicht. Mobilfunkanbieter sind 
nicht verpflichtet der Gemeinde nicht bewilligungspflichtige Umrüstungen zu melden. Die entsprechen-
den Informationen müssten von der Gemeinde bei den Mobilfunkanbietern eingeholt werden. Da es 
keine Rechtsmittel im Umgang mit nicht bewilligungspflichtigen Umrüstungen gibt sieht die Gemeinde 
keinen Mehrwert. Interessierte können sich bei den Mobilfunkanbietern entsprechende Informationen 
direkt einholen.  

 
 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
 

X Kommission Datum Beschluss 

 Bildungskommission (BIKO)   

 Hochbaukommission (HBK)   

X Kommission für Umweltfragen (KOFU) 13.10.2020 Beratung zHd GR 

 Kommission für soziale Fragen (KOSOF)   

X Planungskommission (PLAKO) 10.09.2020 Beratung zHd GR 

 Sicherheitskommission (SIKO)   

 Tiefbaukommission (TBK)   

 Wahl- und Abstimmungskommission 
(WAKO) 

  

 Weitere Spezialkommissionen oä   

 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf folgende rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 29 

Finanzkompetenz 
  

Verfahren 
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Antrag 

1. Von der Beantwortung der Interpellation wird Kenntnis genommen. 

 
Beschluss 

1. Von der Beantwortung der Interpellation wird Kenntnis genommen. 

 
 
Eröffnung 

1. Sekretariat GGR (Nachführen Register „Parlament“) 

2. Bauabteilung, Ressort Planung/Umwelt/Energie (zur Kenntnis) 

 
 
Beilagen 

-- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab 11. Januar 2021, in Kraft. 
 
 
 
 
 
Münchenbuchsee, 04. Dezember 2020 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Sekretär Protokollführerin 

Olivier A. Gerig Franziska Zwygart 


